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GEBÄUDE FÜR HEIL— UND SONSTIGE W'OHLFAHRTS-ANSTALTEN.

3. Abfchnitt.

Verforgungs-‚ Pflege und Zufluchtshäufer.

A. Erziehungs—, Verforgungs— und Pflegeanftalten

für Nichtvollfinnige.

jene Unglücklichen, die nicht im vollen Befitze ihrer Sinne, d. h. die blind,
taubfiumm, fchwachfinnig zur Welt gekommen oder fpäter fo geworden find, können
nicht in den gewöhnlichen Schulen, Erziehungsanftalten, Verforgung5« und Pflege
häufern untergebracht werden. Sie bedürfen befonderer Anftalten‚ worin fie das-
jenige Mafs der Bildung, das nach ihren natürlichen Anlagen noch erreichbar
erfcheint, erlangen können, worin fie verpflegt und in geeigneter Weile befchäftigt
werden. Dem eutfprechend haben die hierzu beftimmten Gebäude manche eigen—
artige Einrichtungen, ftimmen aber hinfichtlich der baulichen Anlage mit den
fonf’cigen Verforgungs-, Pflege— und Zufluchtshäufern überein.

1.Kapitel.

Blinden-Anftalten.

Von KARL HENRICI.

Unter den Anflalten, welche die Aufnahme und Pflege der Blinden zum
Zwecke haben, find zu unterfcheiden:

I) folche, welche als Verforgungshäufer der erwachfenen Erblindeten dienen, und
2) folche, welche die Erziehung und Schulbildung der blinden Kinder zur Auf—

gabe haben.
Blinden-Afyle oder —\'erlbrgungshäufer wurden fchon im Mittelalter (z. B. 1260 von Ludwig dem

lla'lz};zu, nach deffeu Rückkehr aus dem Kreuzzug für 300 von den Sarazenen Geblendete das Hofpiz
der Quz'nze-I'z'nglr zu Paris} gegründet“). Blinden»Erziehungs-Anfialten entflanden erft zu Ende des
vorigen _]ahrhundertes, und heute giebt es auf der Erde im Ganzen etwa 200 Blinden-Inititute. Davon
befiehen ungefähr 150 in Europa, 34 in Deutfchland “). Unter letzteren befinden fich einige wenige
Blinden-Vorfchulen (Röffing bei Hannover und Hubertusburg in Sachfen), welche wohl mit der Zeit eine

weitere Verbreitung und Entwickelung haben werden.
Der gröfste Theil diefer Gründungen fällt in die letzten Jahrzehnte.

“) Siehe: PABLASEK, M. Die Blinden-Bildungs-Anftalten. Wien 1876.

"-’l Siehe: Gartenlaube-Kalender x889, S. XXVII[ u fii Dafelbft, fo wie bei P.\ELASEK (a. a. O.: if! ein Verzeichnil's
der einzelnen Auftnllen, nach Ländern geordnet, 711 finden.
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Wir haben uns hier vornehmlich mit der Betrachtung der eigentlichen Blinden-

Erziehungs-Anflzalten zu befaffen, da diefe vermöge ihrer umfaffenderen Beitimmung

zugleich die Einrichtungen der Blinden-Verforgungshäufer in fich begreifen.

Die Blinden—Anfialten der Neuzeit haben die hohe Aufgabe, den bedauerns—

werthen Mitmenfchen, welchen durch Blindheit von jugend an die Möglichkeit ver-

fagt ift, gleich den Sehenden fich geif’tig und körperlich zu entwickeln, ohne Rück-
licht auf Rang und Herkommen, eine Erziehung zu geben, mit Hilfe deren fie zu

felbftändigen und erwerbsfähigen Gliedern der Gefellfchaft werden. Dem gemäß

erftrecken fich die \Vohlthaten folcher Anfialten gleichzeitig auf die Sehenden, in fo

fern fie ihnen die opfervolle Sorge für blinde Angehörige erleichtern und grofsen-

theils abnehmen.

Das Lehrerthum der BlindenErziehungs-Anf’talten erfordert, aufser einer ganz

eigenartigen Begabung, vor Allem unabläffige Geduld und hingeberide Menfchen—

liebe, mittels welcher die fegensreichen Errungenfchaften jener Bildungsftätten erzielt

werden. Ihr Wirken äufsert fich nicht allein in fichtbaren, nutzbringenden Leiftungen

im Inneren, fondern auch in deren Folgen auf die Aufsenwelt durch die Gründung

vieler glücklicher Exiftenzen, zu welchen die Blinden befähigt und herangebildet

werden. Angefichts des ungetrübten, glücklichen Dafeins, des Frohfinns, der Lern-

und Arbeitsfreudigkeit, welche man in den Räumen einer gut geleiteten Blinden

Anitalt wahrnimmt, müffen die Vorurtheile fchwinden, welche wohlhabende Eltern

erblindeter Kinder davon abhalten könnten, diefen Heimftätten die ihrigen anzuver-

trauen.

Die Fürforge diefer Erziehungs—Anflalten kann fich auch auf folche Blinde

erfirecken, welche ihr Augenlicht, in Folge von Krankheiten oder Unglücksfällen,

in fpäteren Lebensjahren verloren haben. Es gilt jedoch für bedenklich, diefe erft

fpäter Erblindeten mit Blindgeborenen zufammen zu thun. Denn erf’tlich liegt die

Gefahr nahe, dafs diejenigen, welche fehend die Welt haben kennen lernen, nicht

mehr die fittliche Unverdorbenheit befitzen, welche den übrigen Zöglingen der An-
ftalt gewahrt werden foll, und zweitens lehrt die Erfahrung, dafs jene die Blindheit

fait ausnahmslos als ein Unglück empfinden, welches fie mit Unzufriedenheit oder

Trauer erfüllt, Empfindungen, welche von den Blindgeborenen ltets fern gehalten

werden müffen. Wenn daher in gröfseren Blinden—Anfialten auch für fpäter Erblin-

dete geforgt werden foll, fo find hierfür eigene Räumlichkeiten, bezw. befondere

Abtheilungen einzurichten.

Unbedingt beffer ift es, befondere Arbeits und Verforgungshäufer für fpäter

Erblindete, fo wie für die aus den Erziehungs-Anitalten Entlaffenen herzuftellen. Die

Anordnung und Unterhaltung engerer Beziehungen folcher Häufer mit der Haupt—
anf’talt erfcheint dabei äufserit zweckmäfsig.

Zu den feltenf’cen Ausnahmefällen gehört das wirklich Blindgeborenwerden.

Fafl: immer erfolgt die Erblindung, welche bei forgfamer, ärztlich richtiger Behand-

lung meift hätte verhütet werden können, während oder kurz nach der Geburt des

Kindes, und da die erfte Pflege in den beffer geftellten Schichten der Bevölkerung

durchfchnittlich eine forgfältigere ift, als in den niederen unbemittelten Ständen,

fo wird die Mehrzahl der Zöglinge der Blinden-Anitalten immer aus den ärmeren
Claffen der Bevölkerung hervorgehen.

Für blinde Kinder bemittelter Eltern ii’t mitunter die Einrichtung getroffen.
dafs diefelben gegen entfprechende Entfchädigung in der Familie des Directors der
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:\nltalt leben können. Allein bei weifer Leitung derfelben wird in der Behandlung
der Zöglinge nicht der geringfie Unterfchied zwifchen Kindern wohlhabender und
Kindern armer Eltern gemacht, um den Gedanken an Standesunterfchied und Be-
vorzugungen unter ihnen gar nicht aufkommen zu laffen. Denn auf der Fernhaltung
folcher Gedanken beruht das heitere und harmlofe Glück, welches in den Räumen

einer gut geleiteten Blinden-Anitalt herrfcht.

Bei den Blindgeborenen find, in Ermangelung der Sehkraft und zu möglichfter
Entfchädigung hierfür, die vier anderen Sinne in der Regel in fo hohem Mafse
fcharf entwickelt, dafs fie darin von fpäter Erblindeten nicht mehr erreicht werden.

Der Taftfinn und das Gehör, denen fich meilt eine ganz ungewöhnliche Ge-
dächtnifsfchärfe beigefellt, find denn auch diejenigen Sinnesfa'higkeiten, auf welchen
die Iirziehungsmittel und Einrichtungen der Blinden-Anitalten beruhen. Die Ziele,
welche damit erreicht werden können, find naturgemäß begrenzt. Die von den
Zöglingen zu erwerbenden Kenntniffe und Handfertigkeiten genügen zwar, um den-
felben in der Welt eine befcheidene felbftändige Lebensftellung zu verfchaffen;
allein der Blinde bleibt immer auf die Hilfe feiner fehenden Mitmenfchen und der
;\nftalt, aus welcher er hervorgegangen ift, angewiefen. Mit ihr pflegt er in innigem
Verkehr zu bleiben, von ihr mit dem Material ausgeriif’tet zu werden, deffen er zu
feiner Erwerbstliätigkeit bedarf.

Die Aufnahme blinder Kinder in eine Erziehungs—Anftalt erfolgt in der Regel
im 7. bis S. Lebensjahre, und der eigentliche Schulunterricht erltreckt fich auf 5 bis
6 jahre. Durch die Einrichtung von Blinden-Vorfchulen (fiehe Art. 92, S. 78) kann
eine Entlallung der Blinden-Hauptfchulen eintreten, fo fern die Aufnahme in letztere
erft nach .\bfolvirung erf’terer im 9. oder IO. Lebensjahre ftattzufinden braucht.

Die Unterrichtsmittel beitehen in Modellen, Erzeugniffen der Natur, Gegen—
flanden der Kunft und des Handgebrauches zur Ausbildung des Vorftellungs— und
Begriffsvermögens, ferner in Büchern, Landkarten, geometrifchen Tafeln u. dergl.,
welche alle in erhabenen, leicht greifbaren Formen dargeftellt fein müffen Die Ziele
des. Schulunterrichtes gehen durchfchnittlich nicht über die einer gewöhnlichen Elemen—
tarbildung hinaus, deren Grenzen inder oft mehr oder weniger ausgedehnt werden.

Einen hoch wichtigen Erfatz für die Wahrnehmungen des Auges und die hier-
durch hervorgerufenen geiftigen Eindrücke, welche den Blinden verfagt bleiben, ge—
währt die Mufik. Defshalb mufs eine Blinden-Anfialt mit Mufik—Inf’trumenten jeder
Art, fo wie mit den geeigneten Räumlichkeiten für den Unterricht und die Uebungen
in der Mufik, fowohl für die Ausübung im Einzelnen, als in der Gefammtheit, für

Chor und Orchefter ausgeftattet fein. Als befonders beliebtes und mit Erfolg ge-
pflegtes Infirument ift die Orgel zu bezeichnen, auf deren zweckmäfsige Aufftellung
bei der Anordnung eines größeren Mufik- und Verfammlungsfaales Rückficht zu
nehmen ill. Die Mufik wird bei den hierzu veranlagten Zöglingen mit Vorliebe als

Grundlage für deren Enverbsfähigkeit (behufs fpäterer Ausübung als Clavierflimmer,
Organift‚ Mufiklehrer, Mufiker überhaupt) behandelt und dem gemäfs über die eigent—

liche Schulzeit hinaus berufsmäfsig betrieben.

Der wirkliche Schulunterricht wird in der Regel nur bis zur Confirmation
ertheilt, und es folgt fodann bis zur Entlaffung aus der Anf’calt noch ein 4— bis

5—jähriges Erlernen und Ausüben eines Handwerkes.

Mit befonders gutem Erfolge werden in Blinden—Anitalten die Korbmacherei,
Rohr-, Stroh- und Ä‘Iattenflechterei, fo wie die Seilerei betrieben. Männliche Blinde
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werden oft als Weber, Töpfer, Böttcher und Buchbinder, hier und da auch als.
Schreiner und Schuhmacher ausgebildet; doch haben fich diefe letztgenannten Zweige
des Handwerkes in ihrer Ausübung als nicht fo geeignet und lohnend erwiefen, wie
die erftgenannten.

Für die weiblichen Blinden eignen fich, aufser der Korb- und Mattenflechterei,
Handarbeiten fait jeder Art, fo weit nicht in deren Ausübung die Farbe in Betracht
kommt.

Die von den Zöglingen angefertigten Arbeiten pflegen zu Gunften der An-
italtszwecke — welche auch die Unterftützung der aus dem Inititut Entlaffenen in
lich fchliefsen — in paffender W’eife zum Verkaufe gebracht zu werden.

Die bauliche Anlage und die Erforderniffe an Räumen für die in Rede ftehen-
den BlindenAnftalten weichen von denen anderer Erziehungs—Inf’titute einfacher Art
nicht wefentlich ab. Außer den Verwaltungs- und Hauswirthfchaftsräumen, den
Schlaf-, Wohn-, Verfammlungs- und Speifefälen mit allem nöthigen Zubehör, den
Unterrichtszimmern, Turnhallen u. f. w. kommen in Blinden-Anflalten hauptfächlich
die Räume für den gewerblichen Unterricht und den Gewerbebetrieb hinzu, nämlich
offene und bedeckte Seilerbahnen mit Seilerftuben, Hechelkammern und Material-
Räumen, Arbeitsräume für andere der vorgenannten Gewerbe, nebfi Räumen für die
Unterbringung der zu verarbeitenden Stoffe, fo wie der fertigen Arbeiten, fchliefs-
lich Ausflellungs— und Verkaufsräume für die letzteren.

Für die Gefammtanlage der Blinden-Erziehungs—Anftalten iPc vor Allem die
Entfcheidung der Frage von Wichtigkeit, in wie weit eine Trennung der Gefchlechter
nothwendig erfcheint. Dafs eine folche bezüglich der Anordnung der Schlaffäle,
Wafchräume, Aborte, Bäder u. f. w. unbedingt vorgefehen werden mufs, bedarf keiner
Erörterung. Im Uebrigen werden eben fo gewichtige Gründe für, wie gegen die
Durchführung einer Trennung, welche jedweden Verkehr der männlichen und weib-
lichen Blinden ausfchliefst, geltend gemacht.

In der altbewährten Blinden-Anflalt zu Hannover (liche Art. 102) ift z.B. eine firengere Trennung,
wie die oben geforderte und wie fie ferner durch die verfchiedenartigen Befchäftigungen bedingt wird,
nicht durchgeführt. Man leitet dort vielmehr aus dem Zufammenleben der Knaben und Mädchen die
heiten Erfolge für die fittliche Haltung, für die Entwickelung des Zartgefühls und für die Gemüthsbildung
der Zöglinge ab.

Eine völlige Abfonderung beider Gefchlechter mufs nothwendiger Weife eine
Einfeitigkeit der Erziehung der Blinden zur Folge haben, die fich in ihrer fpäteren
Lebensftellung fühlbar macht. Eine folche Trennung mag bei [ehr großen Er-
ziehungs-Anitalten fchon aus Gründen der Ordnung und Verwaltung unerläfslich
fein. Die Anordnung zweier ganz felbf’cändiger Gebäude oder Gebäudetheile be-
dingt aber begreiflicher Weife eine fehr beträchtliche Steigerung des Raumbedarfes
und Koflenaufwandes, welche anderenfalls den fo wichtigen Gartenanlagen und Ver-
kehrsplätzen der Anfialt zu gute kommen, bezw. erfpart werden könnten.

Naturgemäfse Forderungen an die bauliche Anlage von Blinden-Anitalten find:
möglichfte Geräumigkeit des Haufes, namentlich der Treppen und Gänge, einfache
Grundrifseintheilung, Vermeidung überflüffiger Ecken, Winkel, einzelner Stufen u. dergl.

Die Blinden lernen zwar in erftaunlich kurzer Zeit felbfl: in den verwickel-
telten Anlagen‘ fich zurecht zu finden und licher zu bewegen. Sie werden daran
gewöhnt, beim Begehen der Treppen, Gänge und Wege Prets eine und diefelbe Seite
(rechts) einzuhalten und hierdurch, felbft auf knapp bemeffenen Bahnen, unfanfte
Begegnungen innerhalb der Anf’talt zu vermeiden. Allein der Werth der Groß—

Handbuch der Architektur, IV. 5, b. 6
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räumigkeit der Anftalten liegt hauptfächlich darin, dafs insbefondere die Verkehrs— und

Vorräume des Gebäudes geeignet fein müffen, den fo fehr an das Haus gebundenen

Zöglingen gleichzeitig als Tummelplätze und Wandelbahnen zu dienen. Sie follten

daher, wenn gleich die üblichen Abmeffungen derfelben in gut eingerichteten
Schulen “) an lich ausreichend find, fo grofs gemacht werden, als diefem Zwecke

förderlich und mit den vorhandenen Mitteln vereinbar if’c. Die Ueberfichtlichkeit

der Grundrifseintheilung fell vornehmlich den fehenden Hausgenoffen die Beauff1ch-
tigung der Blinden erleichtern.

Aus diefen Gründen verdienen für das Hauptgebäude einer Blinden-Anflalt lang

geftreckte Gänge den Vorzug vor Fluren und Vorplätzen von gedrungener Grund-

form, und für die Planbildung erfcheint das Langhaufyftem mit einreihiger Anlage
von Räumen längs eines gleich laufenden äufseren Flurganges am zweckmäfsigflen,

weil diefelbe die Zuführung von viel Licht, namentlich des unmittelbaren Sonnen-

lichtes, für deffen W'ohlthaten die Blinden eine grofse Empfänglichkeit befitzen,

ermöglicht. Die Richtung der Längenaxe des Gebäudes von Süd nach Nord if’t in

fo fern günftig, als den Flurgängen annähernd diefelbe Menge Sonnenlicht zufällt,
wie den Zimmern und Sälen. Dem gegenüber wird oft auf die möglichft fonnige
Lage der Wohn- und Arbeitszimmer der gröfsere Werth gelegt.

Alle Tagesräume der Blinden follen zu ebener Erde fein; nur die Schlafzimmer

können im I. Obergefchofs untergebracht werden. Falls in diefem Stockwerk die

Wohnungen der Beamten, die Kanzlei und andere erforderliche Zimmer nicht hin-

länglichen Raum finden, fo können fie in ein II. Obergefchofs verlegt werden. Diefes

foll für die Blinden felblt nicht benutzt, ein höheres Stockwerk überhaupt vermieden
werden.

Die von den Blinden bewohnten Zimmer, vornehmlich die Schul- und Arbeits-

zimmer, follen nicht an der Strafsenfront liegen, weil die Aufmerkfamkeit der Blinden

bei ihrem feinen Gehör und bei ihrer Neugierde leicht auf fremde Gegenftände ab-

gelenkt wird. VVerkl‘tätten der Blinden, in welchen Lärm verurfacht wird, in grofsen
Anftalten auch die Hauswirthfchaftsräume, werden am heiten in befondere eben-

erdige Gebäude verlegt. Empfehlenswerth ift die Anordnung einer Haus-Capelle,

bezw. eines Betfaales.

Auch für die Treppenhäufer gilt die Forderung grofser Helligkeit. Treppen

mit mehreren Ruheplätzen find für die Blinden nicht gut. Sie follen geradläufig,

nur einmal gebrochen und beiderfeitig mit Handläufern verfehen fein. Vor die erfie

und letzte Stufe ift eine dünne Matte zu legen, woran der Blinde den Anfang und

das Ende der Treppe erkennt.

Zur Führung und Stütze der Blinden in den Vorräumen und Fluren des Haufes

dienen ebenfalls kräftige, abgerundete Handleiften, die in paffender Höhe an den

Wänden zu befeftigen find. Auch für Wohn-, Schul- und Arbeitszimmer empfiehlt lich

cliefelbe Einrichtung, hauptfächlich zum Schutze der Wände. Die Ecken derfelben
werden mitunter abgerundet. Eigentlich runde Grundformen von Räumen oder Ein—

richtungsftücken von gröfserer Ausdehnung taugen nicht für Blinde, weil lie lich,

daran taftend, weniger gut zurecht finden können. ,

Die eben genannten Zimmer, gleich wie die Schlaffäle, Wafchräume und alle

fonft nöthigen Verpflegungsräume, ferner die Unterrichtszimmer u. dergl. werden

“} Siehe: Theil IV, Halbbd. 6, Heft 1 (Abfchn. 1, A, Kap. 4, unter c) diefes »Handbuchesn
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ganz ähnlich bemeffen, angeordnet und eingerichtet, wie in fonftigen Erziehungs—
häufern einfacher Art; Es fei defshalb auf die Ausführungen unter B, fo wie auf

die eingehenderen Darlegungen in Theil IV, Halbbd. 6, Heft i (Abfchn. I, A, Kap. 2,
unter f u. g, fo wie D, Kap. 13, unter c) diefes »Handbuches« verwiefen und nur
hinfichtlich einzelner Räume kurz Folgendes hervorgehoben.

Die Wohnzimmer find in folcher Weife abzutheilen, dafs von den kleineren
Zöglingen, die, um befchäftigt zu werden, gröfsere Anfprüche an Zeit und Mühe-
waltung der Lehrer und Wärter ftellen, je bis zu 10, von den gröfseren 15 bis 20
zufamrnen einen Wohnraum haben. Die Schlaffäle werden höchflens für 25 bis
30 Betten eingerichtet, und in jedem Schlaffaale mufs das Bett für einen Wärter,
bezw. eine Wärterin Platz finden.

Die Schulzimmer pflegen für höchftens 16 bis 20 Schüler eingerichtet zu wer-
den. Die Fenfter brauchen nicht fo angeordnet zu fein, dafs das Licht nur von
der linken Hand einfällt, können vielmehr an mehreren Aufsenwänden des Zimmers
angebracht fein. Das Gefüth ift zweifitzig in verfchiedenen Gröfsen herzuf’tellen,
wovon in jeder Claffe 3 oder 4 Nummern aufzuftellen find. Auf forgfame Herfiel—
lung des Geftühls ift zu achten und namentlich bezüglich der Form und Bauart der
Rücklehne das Beite zu wählen, was fich zur Unterftiitzung einer gefunden Körper-
haltung in anderen Schulen bewährt hat, um die bei Blinden häufig vorkommenden
Verkrümmungen möglichft zu verhindern. Diefe Erfcheinung ift wohl darauf zurück-
zuführen, dafs die Blinden nicht wie die Sehenden die gute Körperhaltung Anderer
zum Vorbild nehmen können. .

Die Zwifchenräume zwifchen den Sitzbänken müffen für Blinde gröfser gemacht
werden, als in gewöhnlichen Schulfälen.

Die Länge eines Sitzplatzes iii, mit Rückficht auf das verhältnifsmäfsig grofse
Format der Schulbücher, auf rund 0,75 m zu bemeffen. Hieraus ergeben fich für einen
Schüler eine Grundfläche von mindeflens 2qm und ein Luftraum von 8 bis 90131“.

Die gewerblichen Arbeitsfäle müffen vor allen‘Dingen geräumig fein. Man
hat auf den einzelnen Arbeitsplatz 3 bis 4qm Grundfläche und auf die Gänge zwifchen
den Plätzen rund 2!“ Breite zu rechnen. Aufserordentlicher Abmeffungen bedarf die
Seilerbahn. Sie wird daher meif’c in ein befonderes Hofgebäude verlegt. Als Bei«
fpiel mag die Seilerbahn der Königl. Blinden-Anflalt zu Steglitz bei Berlin“) dienen.

Das aus Fachwerk hergeitellte Gebäude milft innen 76m Länge auf 6m Breite und kann durch
den Aufbau eines oberen Stockwerkes mit einer zweiten Bahn verfehen werden. Daneben iß eine offene,
unbedeckte Seilerbahn von gleicher Länge und Breite, wie die bedeckte angelegt. Den quer gefiellten
Vorbau beider Bahnen bildet ein maffives zweigefchoffiges Haus, welches Seilerfluben, Hechelkammer_n
und Materialräume enthält.

Für die Thüren herrfcht in Blinden-Anflalten die Hausregel, dafs diefelben
entweder ganz gefchloffen oder ganz geöffnet gehalten werden müffen. Man wird
defshalb die Thüren unter Vermeidung flark vortretender Bekleidungs-Profile zweck-
mäfsiger Weife fo anordnen, dafs fie ganz an die Wand herum gefehlagen werden
können. Die Thüren bekommen in der Mitte ein kleines Fenfterchen, um die Blinden
von aufse_n unbemerkt beobachten zu können, was nicht möglich if’t, wenn man die
Thür öffnet oder ihnen näher kommt, weil fie mittels ihres feinen Gehörs folches
fogleich entdecken“).

“) Siehe: Deutl'ches Bauhandbuch. Bd. II, 2. Berlin 1884. S. 364.
45) Siehe; KLEIN. Die Erfordemifl'e eines Blinden-Initituts. Allg. Bauz. 1836, S. '106 u. R'.
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Die unteren Flügel der Fenlter follen mit Drahtgittern verfehen fein und lich

durch Schieber öffnen laffen.
Die Fufsböden der Zimmer pflegen fo gelegt zu fein, dafs die Richtung der

Bretter gegen die Thür geht, weil die Blinden, welche auch in den Füfsen ein feines

Gefühl haben, [ich fo am beiten zurecht finden. Auf Parquetböden, welche fchief

gelegt find, können fie oft die Thür verfehlen.

Somit find hinfichtlich des inneren Ausbaues und der Bauart keinerlei Anfor-

derungen zu fiellen, welche irgend wie von denjenigen gleichartiger Bauten für

Sehende abweichen. Selbit die Beheizung macht keine Ausnahme, da auch eiferne

Ofenheizung benutzt werden ift, ohne Unfälle für die Blinden zur Folge zu haben.

Zur künitlichen Beleuchtung genügen für die Blinden-Anitalten die fparfamften Vor-

richtungen.

Von befonderen Schutzvorkehrungen gegen Körperverletzungen wird neuerdings

gänzlich Umgang genommen.

Von einer fchmucken Ausf’tattung würde man, ohne die Zweckerfüllung einer

Blinden-Anitalt zu beeinträchtigen, gänzlich abfehen können. In Rücklicht auf die

[chenden Hausgenoffen und auf die Befucher der Anfialt follte jedoch eine an—

muthende decorative Behandlung, bei der, trotz aller Einfachheit, auch die Farbe

mitwirkt, nicht fehlen, damit ein jeder, der das Haus betritt, auch Behagen in dem-

felben empfinde und auf die Blinden übertrage; letztere werden durch einen Laut

des Mifsfallens, ja felbit des Mitleids, leicht betrübt.

Eine der gröfsten Blinden-Erziehungs—Auftalten ift die ]n/lz'tutz'azz des james

awag/es zu Paris, welche 1839—43 von Phil/ppm für die Aufnahme von 200 Pfleg-

lingen, deren Zahl auf 260 gefieigert werden kann, erbaut wurde (fiehe die neben

ftehende Tafel u. Fig. 49“).
Die Parifer Blinden—Erziehungs-Anitalt ift aus der 1784 von Valentin Haüy gegründeten Blinden-

fchule hervorgegangen, die 1791 mit dem Taubftummen-Ini’titut des Abäé de ['Epe'z vereinigt, 1795 wieder

davon getrennt und 1801 in einen Theil der Gebäude des in Art. 92 (S. 78) erwähnten uralten Hofpizes

der Quinse— Vz'ngls verlegt wurde. Ein abermaliger Umzug erfolgte 1815 in das ehemalige Collegienhaus

Saz'n/J‘Yrmz'n, wo das Inftitut verblieb, bis es 1843 den längi’t nothwendig gewordenen Umbau beziehen

konnte.

Das viergefchoflige, zwei Binnenhöfe einfchliefsende Gebäude hat eine abgefonderte Lage am

Boulevard de: Invalz'n’er und ift von Gartenanlagen und Höfen umgeben. Die Anordnung wurde für halb

fo viel Knaben, als Mädchen in folcher Ausdehnung getroffen, dafs eine völlige Trennung der Gefchlechter

durchgeführt ill.

Zwei grofse, parallel laufende und weit vorfpringende Seitengebäude, von denen jedes mit. dem

höheren Mittelbau durch zwei Flügel in Verbindung fieht, find ausfchliefslich zum Unterricht und zum

Wohnen, einerfeits für die Knaben, andererfeits für die Mädchen, beilimmt. In der Mitte zwifchen den

beiden Flügeln der Blinden in Alles untergebracht, was zur Verwaltung der Anitalt gehört, und außer-

dem befinden fich dort diejenigen Räume, welche zur Benutzung beider Gefchlechter dienen.

Die Eintheilung im Einzelnen geht für das Erdgefcliofs und I. Obergefchofs aus den Grundrifi'en auf

der neben ftehenden Tafel und in Fig. 49 hervor. Das II. Obergefchofs ift gröl'stentheils von den Schlaf-

fälen, \Vafchräumen, Kleiderkammern der Zöglinge und von der aus dem I. Obergefchofs auffteigenden

Capelle und Aula, welche zu einem einzigen großen Saale vereinigt werden können, eingenommen. Die

beiden Hinterflügel , welche einen niedrigeren Dachilock bilden, enthalten Zimmer für Koflgänger einer»

feits, Mufikzimmer andererfeits. Im vorderen linken Querflügel und im Mittelbau liegen \Vohnnngen eines

Beamten, des Hausarztes und einer Lehrerin.

Das Ill. Obergefchofs erftreckt fich über (liefen vorderen Langhau, fo wie den ganzen Mittelbau und

umfaßt die Kranken-Anflalt, Bibliothek, Kammern für überzählige Betten, für Wät'che, \Veifszeug u. dergl.

1l") Naeh: GOURLIER, BIET, GRILLON & TARDIEU. Chaix d'édifices publx'cs etc. Paris x845—50. Bd. 3, Pl. 339—344-
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Fig. 49.

  
Blinden-Anfialt zu Paris.

I. Obergcfchofs“).

B. Knaben-Abtheilung.

C. Mädchen-Abthcilung.

lo. Sing- und Stimm-

zimmer.

11, 11. Mufik-Ucbungs-

{mal.

12, :2. Warte-U.Wandel-

Hure.

13. Bibliothek.

14. Ausflellungs- und

Verknufsfaal.

15. Weifszcugraum.

16. Empfangszimmer.

17, 17. Claffen, 8 für

Knaben und

4 für Mädchen.

18, 18. Skudir— und

Arbeitszimmer.

19. Mufik-Clafl'e.

30, 20. Vortragsf‘a'le.

21, 21. Zimmer des Auf-

fehers, bezw. der

Auffcherin.

22, 22. Aborte.
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Die Leitung der Anitalt liegt in der Hand eines Directors, dem ein Auffichtsrath zur Seite fleht.
Der Unterricht wird für die Knaben von einem Oberlehrer und 6 Hilfslehrern, für die Mädchen von
einer Oberlehrerin und 5 L'nterlehrerinnen ertheilt. Der gewerbliche Unterricht umfaßt für Knaben:
Weberei, Korbflechtcrei, Drechslerei, Kunfttifchlerei; für Mädchen: Spinnen, Stricken, Stroharbeiten; für
beide Gefchlechter: Bürftenbinderei, Flechtarbeiten, Knüpfarbeiten.

Die Einrichtungen des Blinden-Inflituts zu Paris find grofsentheils veraltet. Allein die Gefammt«
anlage des Gebäudes, obgleich in manchen Dingen den heutigen Anforderungen nicht mehr entfprech6ni
ill; zweckmäßig und ein bedeutendes Werk [einer Zeit.

Die Baukofien betrugen, einfchl. der ganzen inneren Einrichtung, 1 240000 l\’la.rk (: I 550000 Frames);
der Bauplatz kofiete 240000 Mark (: 300000 Francs).

Ein älteres deutfches Beifpiel ift die Blindem—Erziehungs-Anftalt zu Hannover
(Arch.: Ebelzflg), welche zur Aufnahme von 80 bis 90 Zöglingen eingerichtet ift
und 1843 in Benutzung genommen wurde.

Die Trennung der Knaben und Mädchen ift nur in fo weit durchgeführt, als
unbedingt nöthig erfcheint. Fig. 50 u. 51 verdeutlichen die Eintheilung des Erd-
gefchoffes und des I. Obergefchoffes.

Das Sockelgel'chol's enthält die Küche nebft Speifekarnmern und Vorrathsräumen, fo wie noch
einige \Verkl'tätten. lm II. Obergefchofs befinden lich die Schlaffäle der Mädchen und im Dachgefchof5
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die der Knaben, fo wie Vorrathsräume. Man bemerkt, dafs das urfprüngliche Gebäude fymmetrifch zu

der durch Flurhalle und Treppenhaus geführten Hauptaxe angelegt und fpäter durch einen linksfeitigen

Anbau vergrößert wurde. Die Anordnung von zwei Reihen von Räumen zu beiden Seiten eines 2,6 m

breiten Flurganges, der nur an dem einen Ende durch ein Fenfler unmittelbar und in der Mitte durch

das Treppenhaus mittelbar erhellt wird, erfcheint als ein grofser Miisftand. Allein trotz diefes und mancher

anderer Mängel des Gebäudes und deiTen Einrichtung ift der Gefundheitszuftand der Blinden itets ein

vorzüglicher geblieben.

Die »1Vz'colazzr-Pflege« für blinde Kinder zu Stuttgart ift eine Anfiält kleineren

Umfanges, welche 1856 nach den Entwürfen und unter der Leitung v. Egle's er-

richtet, feitdem aber beträchtlich erweitert wurde.

Das Haus [teht in gefunder Lage auf einem Grundftück von rund 1700 qm, umgeben von Garten-

anlagen, etwas abgeriickt von der Forflftrafse. Es i[t zur Aufnahme von 36 bis 40 Kindern eingerichtet,

für welche in 2 über dem Kellergefchofs durchgeführten Stockwerken nach Fig. 52 u. 53 '“), fo wie

Fig. 52. Fig. 53.
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Erdgefchol's. ‘ I. Obergefchoi's.
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Blinden—Anflalt »Nitolaus—Pflegeez zu Stuttgart “}.

Arch.: ‘v. Egle.

in einem über dem Mittelbau fich erfireckenden oberfien Gefchofs die nöthigen Räume angeordnet find.

Im I. Obergefchofs befinden fich ein für Knaben und Mädchen gemeinfamer Lehrfaal und ein befondei'es

Schulzimmer für kleinere Kinder. Die Schlafzimmer und W'afchräume für 25 Knaben und 2 Auffeher

find im Erdgefchofs, jene für 12 Mädchen im I. und II. Obergei'chofs untergebracht. Die Wohnung des

Verwalters liegt im Erdgei'chofs; die Wohnung der Hausmtitter und die Küchenräume nehmen das Ober-

gefchofs des Hinterbaues ein. Zwei gefonderte Treppen für Knaben und Mädchen führen vom Erdgel'chol's

bis zum Dachitock. Letzterer hat an jeder Nebenfeite des Haufes eine Giebelftube und enthält fonfi;

Kammern und Bodenraum. Im Sockelgefchofs befinden fich, aufser Kellern und Vorrathsräumen, noch

\\‘erkftätten. ’

Das Haus ifl aus fauber bearbeiteten Schichtfieinen, im Obergefchofs und Dachflock durch Back-

fteinfchichten in regelmäßigen Abitänden belebt, forgfältig ausgeführt. Die Mitte der Hauptfeite iit durch

die Hauptthiir mit Schrifttafel, fo wie durch das krönende Glockengiebelchen ausgezeichnet.

Zugleich Erziehungs- und Verforgungshaus ift die Königl. Blinden-Anfialt zu

Steglitz bei Berlin, welche für 50 fchulpflichtige Kinder (30 Knaben und 20 Mäd-

chen) und 40 ältere, den gewerblichen Abtheilungen angehörige Pfleglinge (2 5 männ-

liche und 15 weibliche) 1875——77 von 3'a/eolrsl/ml &" Giersberg erbaut wurde. Diefes

bemerkenswerthe Beifpiel ift in der unten genannten Quelle“) dargeftellt.

47) Nach den von Herrn Hof-Baudirector v. Eglz in Stuttgart gütigll: mitgetheilten Plänen.

48) Deutfches Banhandbuch. Band II. 2. Berlin 1884. S. 363.
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Das Herzog W?//zelm-Afyl zu Braunfchweig hat den Zweck, 30 männlichen
und 20 weiblichen erwachfenen Blinden Obdach, Pflege und Befchäftigung zu ge-
währen und wurde 1883—84 von Gz'ilermann erbaut“).

Das in hoher, gefunder Lage auf dem Giersberg an der Hufarenfirafse befindliche Grundflück von
5400‘1'" Ausdehnung gefiattete die Anordnung eines Langhaues in der Richtung von Oil: nach \Vefi, wo-
durch ermöglicht wurde, alle von Blinden bewohnten Räume, fo wie den Garten nach Süden zu legen.

In dem aus Kellergefchofs, Erdgefchofs und Obergefchofs beftehenden Gebäude ift vollttändige
Trennung der Männer— und Frauen«Abtheilung durchgeführt. Fig. 54 u. 55 “") zeigen die Eintheilung der
beiden letzteren Stockwerke. Der vorfpringende Mittelbau enthält die Flurhalle, Hausmeifter— und Diener-
zimmer, ferner die Treppenhäufer jeder Abtheilung, einen für beide gemeinfchaftlichen Verfammlungsfaal
für Zwecke der Andacht, Abhaltung von Vorträgen u. f. w., aufserdem ein zur Männer-Abtheilnng gehöriges
und nur von diefer Seite aus zugängliches Schlafzimmer, Gerätheflube und Kammer. Sämmtliche Arbeits—,
Speife- und Wohnzimmer liegen im Erdgefchofs, die Schlaf- und Krankenzimmer im Obergefchofs, in beiden
Stockwerken je an einem geräumigen hellen Flurgang. Das Kellergefchofs enthält die Wirthfchaftsräume,
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Herzog- Wil/telnz-Afyl zu Braunfchweig “’).

Arch. : Gillermann.

ein gemeinfchaftliches Badezimmer und für jede Abtheilung ein Wafchzimmer mit je 5 Kippwafchbecken.
Zur Heizung der Zimmer ,dienen von außen heizbare Zimmerfchachtöfen mit Blechmänteln. Die frifche
Luft wird den Zimmern, bezw. den Oefen vom Flurgang aus zugeführt; die verbrauchte Luft entweicht
durch Canäle in den Mauern.

Inneres und Aeufseres haben eine einfache, aber gediegene Ausfiattung erhalten. Die Aufsenfeiten
find in Backflein—Rohbau aus Siegersdorfer Blendfteinen, Grundfarbe gelb, einzelne Schichten und Bogen
der Fenfter und Thüren rothbraun, die Gefimfe, Sohlbänke, Fenfterfchrägen u. f. W. aus Sandflein her-
gefiellt. Der Mittelbau hat eine Holzcement-Bedachung, die übrigen Dachflächen find mit belgifchem
Schiefer eingedeckt.

Flure und Treppenhäufer find überwölbt und haben einen Fufsbodenbelag von Luxemburger Fliefen.
Die frei tragenden Treppen beftehen aus Stadtoldendorfer Dolomit. Nur Flurhalle und Verfammlungsfaal
darüber find reicher ausgefiattet. Die von den Blinden bewohnten Räume find fchlicht mit Leimfarbe
angefirichen und haben zum Schutze der \Nandflächen gegen Befchmutzung 1,5m hohe Holztäfelung. Das
Holzwerk im Inneren ifl hell gefirnifft und lackirt; die Profilirungen find durch Lafurfarben abgetönt.

"“) Nach: W'ochbl. f. Baukde. 1885, S. 3x.
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In einem Nebengebäude ift die 50m lange und 5m breite Seilerbahn mit zweiitöckigem Vorder-
haus angeordnet. Das Abortgebäude ift mit Torffireu-Einrichtung verfehen. Beide Nebengebäude find
in derfelben Weife, wie das Haupthaus ausgeführt. Das ganze Grundfiück wird durch ein 1,4 m hohes
fchmiedeeifernes Gitter auf hohem Quaderfockel eingefriedigt.

Die Baukoften betrugen für das Hauptgebäude ohne Inventar ca. 100000 Mark, für die Neben-
gebäude, Einfriedigungen und Gartenanlagen zufammen ca. 28000 Mark. Das Hauptgebäude bedeckt eine
Grundfläche von 586 qm; demnach fiellt fich das Quadr.-Meter bebauter Fläche auf 170,6 Mark.

Manche englifche und nordamerikanifche Blinden—Anflalten dienen ausfchliefs-
lich als Arbeits-Heimi’tätten. Solcher Art find die Warkf/zops for the Out-door Blind 50)
zu Liverpool, welche 1870 von Hazgh & Ca. dafelbft erbaut wurden.

Die in Fig. 56 u. 57 5°) durch die beiden Hauptgrlrndriffe dargeitellte Anflalt hat die Befiimmung, den

fämmtlich aufserhalb des Haufes wohnenden Blinden beiderlei Gefchlechtes Arbeit und Werkftätten zu
verfchaffen und fie für die in der Anitalt betriebenen Gewerbe heranzubilden, in fo fern fie darin noch
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Erdgefchot's. I. Obergel'chofs.
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BlindemA1-be1tsheim zu Liverpool 50).

Arch.: Haigh 57‘ Ca.

nicht geübt find. Außerdem erhalten hier jüngere Blinde zu gewifi'en Stunden auch elementaren Schul-

unterricht, und für ältere Arbeiter finden nach Schluß des Tagewerkes gefellige Verfammlungen und Vor—

träge flatt. Diefen Zwecken dient der öffentliche und Clafienfaal im I. Obergefchofs, wo außer dem

Frauen-Arbeitszimmer und Bürflenmacher-Saal einige Räume für das Comité der Anflalt und für die

Damen, die darin mehrere Stunden mit Zufchneiden und Vorbereiten der Arbeit für die Frauen-Abtheilung

täglich zubringen, angeordnet werden mußten. Im Erdgefchofs finden {ich, aufser den Sälen für Korb-

und Mattenflechterei, die für die Gefchäftsführung, für Verkauf und Ausftellung dienenden Magazine und

Läden, fo wie fonftige Räume. Um in das zu beiden Seiten angebaute Anwefen größere W'aarenftücke

und. Bündel von Vorräthen und Stoffen leicht herein- und hinausfchafi'en zu können, mußte eine weite

Durchfahrt vorgefehen werden. Für die Werkftätten waren grofse, weite Räume nothwendig. Das in
reichlichem Mafse erforderliche Licht konnte nur von der Vorder- und Rückl'eite befchafft werden. Der

geräumige Hof dient zugleich als Erholungsplatz für die Männer nach der Efienszeit.

Ueber dem durchgehenden Obergefchofs ift im Mittelbau noch ein 11. Obergefchofs aufgeführt,

welches die Wohnung des Verwalters, beftehend aus einem Wohn- und Efszimmer, zwei Schlafzimmern,

Küche 11. f. w., enthält.

Das Gebäude ift mit Feuer-Luftheizung und Lüftungs—Einrichtung verfehen und im Aeufseren in

Backftein-Rohbau ausgeführt. Die Baukoiten betrugen 146000 Mark (: £ 7300).

50) Nach: Building „nur, Bd. 25, S. 592.

 

106.

Beifpiel

VI.



107.

Allgemeines.

90

Literatur

über »Blinden-Anflaltem.

&) Anlage und Einrichtung.

Die Erforderniffe eines Blinden-Inflitutes. Allg. Bauz. 1836, S. 106.

PABI.ASEK, M. Die Blinden-Bildungsanflalten, deren Bau, Einrichtung und Thätigkeit. Wien 1876.

@) Ausführungen.

Blinden»lnftitut zu Paris. Allg. Bauz. 1843, S. 171.

GOURLIER, BIET, GRILLON & TARDIEU. C/zoix Jédz'ficer publics projete': el conßruz'ts en France depuis

le [ann/zeneeflzent du XIX"”’ _/iécle. Paris 1845—50.

Bd. 3, Pl. 339—344: ln_/litutz'on des jeuner aveugler.

lVar/zylzopr for the auf [l00f'l)lllld‚ Lz'verponl. Building newr, Bd. 25, S. 592.

Israelitifches Blindeninflitut in Wien: WINKLER, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874.

Ergänzungen, S. 22.

Blindenanfialt in Berlin: Berlin und [eine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 211.

Landes-Blinden-Anftalt in Dresden: Die Bauten, technifchen und indul'triellen Anlagen von Dresden.

Dresden 1878. S. 225.

De Provinzial—Irren-, Blinden- und Taubflummen-Anflalten der Rheinprovinz. Düffeldorf 1880.

Tlze Sander/am! am! Eur/mm coumj/ inflz'tule far l/ze blind. Builder, Bd. 45, S. 316.

Das Herzog—\Vilhelm—Afyl zu Braunfchweig. \Vochbl. f. Baukde. 1885, S. 31.

lee Penn/ylvarzz'a warl’z'ng /10ufefar blind men. American art/zilecl, Bd. 28, S. 153.

2. K a p i t e ].

Taubfturnmen—Anftalten.

Von KARL HENRICI.

Die Taubf’cummen-Anf’calten find vor Allem Schulen für Kinder, welche taub

geboren find, bezw. ihr Gehör kurz nach der Geburt oder in den erlten Lebens-

jahren verloren haben. Oft if’c mit der Schule auch ein Internat 51) verbunden. Es

giebt aber auch einzelne Verforgungshäufer für erwachfene Taubftumme.

Der Unterricht der Taubl’cummen fand im XVI. Jahrhundert zuerft in Spanien

eine Pflegeflätte 52). Als Begründer deffelben gilt der Benedictiner—Mönch Pedro de

Ponte, welcher 1570 vier Taubfiumme in Schrift und Sprache unterrichtete. Im
XVII. Jahrhundert entwickelte fich der Taubltummen-Unterricht in England und

Holland, in Deutfchland und Frankreich, Dank den Bemühungen einer Anzahl

verdienter Männer, die fich in diefen Ländern die Ausbildung der Taubl’tummen an-

gelegen fein liefsen. Allerdings konnte nur Wenigen Hilfe zu Theil werden. Erf’c

in der zweiten Hälfte des XVIII. ]ahrhundertes begann man, der ganzen Claffe diefer

Unglücklichen volle Sorgfalt zuzuwenden, als der Abbe' de l’Epe'e 1770 zu Paris und

Samuel Hez'm'cke 1778 zu Leipzig gefehloffene Erziehungsanftalten einrichteten und

hiermit die Grundlagen für einen planmäfsigen Unterricht und für die weitere er-

folgreiche Entwickelung des Taubftummen—Unterrichtes fchufen. Heute giebt es
TaubltummenAnfialten in allen Cultur-Ländern der Erde 53), im Ganzen etwa 500,

davon in Europa 350, in Deutfchland allein 95.

51) Ueber das \Vefen der Internate, bezw. Externate liebe Theil IV, Band 6, Hell 1 (Abfchn. 1, D, Kap. 13, unter a)

diefes =7Handbnchesn

33) Siehe: WALTHER‚ E. Gefchichte des Taul)(lummen-Bildungswet'ens etc. Bielefeld 1882.

53) Siehe: Gartenlaubel(alender für 1889, S. XXVIII u. R'.
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Bis Ende der zwanziger jahre diefes jahrhundertes hatte man die Einrichtung

von Internaten als die einzig richtige angefehen. Sie ift jetzt noch in allen Ländern

mehr oder weniger, in Frankreich faft ausfchliefslich, im Gebrauche. Mit der Ein-

richtung von Taubftummenfclhulen für Externe erreicht man aber bei Aufwendung

geringerer Mittel das Ziel, einer viel gröfseren Anzahl diefer Armen helfen zu

können, fie das Erlernte im Familienverkehre üben zu laffen und überhaupt an den

Verkehr mit Vollfinnigen zu gewöhnen. In den 95 deutfchen Taubftummen-An-

Halten werden 5600 bis 5700 Zöglinge von 470 Lehrern unterrichtet. Sie vertheilen

fich auf 54 Externate, 31 Internate und 10 Anflalten gemifchten Syftemes. Letzteres

hat neuerdings in Deutfchland mehr und mehr Anerkennung gefunden. Vom 2. deut-

fchen Taubftummenlehrer—Congrefs zu Cöln (September 1889) ift das Internat für

die 3 erften Schuljahre als in der Regel empfehlenswerth bezeichnet worden: 1) für

die körperliche Pflege und Entwickelung der Zöglinge, 2) in erziehlicher Hinficht,

3) mit Rückfrcht auf die Sprachentwickelung. Auch wurde erklärt, dafs es zweck—

mäfsig fei, die Internate, welche der Aufficht des Anftalts-Directors unter Mitwirkung

der Lehrer zu unterfiellen find, räumlich in möglichft unmittelbare Verbindung mit
der Unterrichtsanfialt zu bringen.

Die Hauptaufgabe der Taubftummen-Anflalten beiteht darin, die mit Taubheit

und Stummheit behafteten Kinder zu lehren, {ich unter ihren Mitmenfchen zu be-

wegen, fich verfiändlich zu machen, die Sprache zu reden, fchreiben und zu verflehen

und die Zöglinge mit fonftigen elementaren Schulkenntniffen auszurüfien. Dies

kann nur in felbftändigen Taubl'tummenfchulen gefchehen. Mit der Schule kann

aber, ohne das \Vefen der Anitalt zu verändern, ein Penfionat 5**) für auswärtige

taubf’tumme Kinder [ehr wohl verbunden fein. Für folche gefehloffene Unterrichts-

anf’talten erfcheint die Einführung des Handfertigkeits—Unterrichtes nicht allein wün-

fchenswerth, fondern erforderlich.

Die Aufnahme des taubftummen Kindes in einer Taubf’tummen-Anftalt erfolgt,

gleich wie die des Blinden in einem Blinden—Inftitut, in der Regel im 7. oder 8. Lebens-

jahre und wird gewöhnlich nach dem 12. Lebensjahre verweigert. Die Bildungszeit

in den Anitalten pflegt 7 bis 8 Jahre zu dauern. Nach Beendigung des Schul-

befuches haben die Eltern für weitere zweckmäfsige Unterbringung der Kinder zu

forgen. In Sachfen und Preufsen erhält jeder Handwerksmeifler, der einen Taub-

ftummen auslernt, von der Staatsregierung eine Prämie von 150 Mark. Auch be-
fiehen, wie bereits erwähnt, einige wenige Zufluchtshäufer für folche erwachfene

Taubftumme, die körperlich und geiftig zu fchwach find, um lich felbft im Leben

forthelfen zu können“). Sie gehören alfo eigentlich zu den unter B zu befprechen-
den Anitalten. .

Für die Wahl des Bauplatzes, Lage, Gröfse und die fonft nöthigen Eigen-

fchaften deffelben gelten die gleichen Regeln wie bei Schulen, bezw. wie bei anderen

Erziehungsanftalten. Je nachdem es {ich um die Gebäudeanlage eines Inititutes

handelt, das ausfchliefslich Zwecken des Unterrichtes dienen fell, oder eines folchen,

das überdies auch als Internat befiimmt ift, werden entweder blofs Schulräume oder

auch Verpflegungs-, Verwaltungs- und Hauswirthfchaftsräume, nach Maßgabe der
Zahl der aufzunehmenden Zöglinge, verlangt.

5‘) Siehe an der in Fußnote 5! (S. 90) angezogemn Stelle diefes »Handbuchest.

-"'-") Solcher Art ilt das Afyl für erwachfene taubftumme Mädchen zu Dresden, gegründet von dem verdienten Director

Hofrath 7encke dafelbft.
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Für die Eintheilung diefer Räume, für die Frage, in wie weit die Trennung

derfelben für beide Gefchlechter nothwendig erfcheint, ferner für die Grundrifsbildung

des Gebäudes gelten diefelben Grundfätze, welche im vorhergehenden Kapitel fiir

Blinden-Anflalten (in Art. 97, S. 81) dargelegt wurden.

Schon 1620 hat _‘7ua7z Paélo Bone! hinfichtlich der Lehrweife für Taubftumrne

die Leitfätze aufgeftellt: I) dafs das Gefrcht das Werkzeug fei, deffen man fich für

den Unterricht bedienen müffe, und 2) dafs der Zweck des Unterrichtes darin gipfeln

müffe, den Taubftummen in den Bef1tz der Lautfprache zu bringen.

Die Sprachlofrgkeit der Taubftummen ifi lediglich auf die Gehörlofigkeit zurück-

zuführen. Nur in feltenen Ausnahmefällen findet die Stummheit ihren Grund in

gleichzeitigen Mängeln der Sprachwerkzeuge. Zur Erlernung der Sprache iind Ge-

ficht und Gefühl an die Stelle des Gehöres zu fetzen, und die Kunf’c des Unter-

richtes befieht darin, den Taubf’cummen zu lehren, wie er die Artikulationsformen

mittels feiner Gefühlsempfindungen in den Sprachorganen mit feinen Begriffen und

mit den aus der Vorf’cellung hervorgehenden Handlungen verknüpfen foll.
Durch das Erlernen eines artikulirten Ausdruckes erlangt der Taubf’tumme die

Fähigkeit zu fprechen; feine Begriffe entwickeln froh mehr und mehr; er fängt an,

in Tönen zu denken, und fo entfieht durch Uebung im Sprechen und Lefen nach

und nach eine regelmäfsige artikulirte Denkweife, die er zeitlebens behält und die

ihn dahin bringt, dafs er anderen Menfchen feine Gedanken und Empfindungen münd-

lich mittheilen kann.
Es mufs hier angeführt werden, dafs mit der Geberdenfprache, welche ohne

untergelegte Lautfprache weder zur fchriftlichen Begriffsentwickelung hinlänglich,

noch für das gefellfchaftliche Leben vortheilhaft if’c, die Zwecke der Taubftummen-

Anf’talten nichts zu thun haben.
Bei dem in der Regel fehr fchwachen, mindeftens gänzlich unentwickelten Be-

griffsvermögen taubf’tummer Kinder ift das Erlernen, bezw. das Lehren des Sprechens

und Schreibens mit unfagbaren Mühfeligkeiten verbunden, und naturgemäfs find da-

durch die Bildungsgrenzen des Taubftummen ziemlich eng gezogen.
Als Ziel des Sprechunterrichtes gilt es, den Zögling dahin zu bringen, dafs

er fowohl mündlich, wie fchriftlich feine Gedanken in einfacher, aber correcter Form

ausdrücken kann. Im Uebrigen iii das Ziel einer gewöhnlichen Volksfchule auch

das der Taubf‘cummenfchule. Das Höchfterreichbare befteht darin, dafs den für

künftlerifche, bezw. kunf’tgewerbliche Fächer begabten Zöglingen durch Uebung im

Zeichnen, Schönfchreiben und unter Umftänden im Modelliren eine elementare Grund-

lage für Ausübung folcher Berufszweige verfchafft wird. Der Handfertigkeits-Unter—

richt befindet f1ch heute noch im Stadium der Verfuche; er kann nicht allein für

Internate, fondern auch für Externate in grofsen Städten von erheblichem Nutzen fein.

Wichtig ift die Pflege des Turnunterrichtes, um die Ungelenkigkeiten, welche

eine Folge der Gebrechen find, zu befeitigen.

Die Eigenthümlichkeiten der baulichen Einrichtung einer Taubftummen-Anftalt

befchr'änken f1ch lediglich auf die Ausfiattung der Lehrzimmer. Die Zöglinge müffen

das Gefprochene vom Munde des Lehrers abfehen können, und zu diefem Zwecke

mufs dem Geficht deffelben das volle Licht zufallen. Auch unter einander müffen

die Schüler lich anfehen können, und daraus ergiebt froh als allgemein übliche An—

ordnung die hufeifenförmige Aufftellung der Tifche und Stühle, fo wie die Stellung

des Lehrers den Fenftern gegenüber.
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Als größte Zahl der Schüler einer Claffe gilt 12, und es haben [ich Pulte für

je einen oder je zwei Schüler, die fich zu einem Halbkreife oder zu der Hufeifen-

form zufammenfiellen laffen und an denen die Schüler auf Stühlen fitzen, als am

zweckmäfsigften erwiefen (Fig. 58 56).

Die Größe eines Claffenzimmers if’t auf

5,5!!! bis 6,om Breite und 6,0m Tiefe zu be-

meffen. Bei geringeren Abmeffungen wird der

Bewegungsraum für die Schüler nicht aus-

reichend; bei größeren wird die Anf’crengung

des Sprechens für den Lehrer unnöthig ver-

mehrt. '

Auch bei der Einrichtung des Feftfaales
oder anderer größerer Säle find ähnliche Rück«

fichten maßgebend, wie im vorhergehenden

Claaemimmer einer Taubflummen— Kapitel. Die quadratifche, bezw. annähernd

Anftalt „)_ quadratifche Grundrißform ift für folche Räume

die befte. Der Rednerpult findet feine Aufftel-
lung in der Mitte der den Fenftern gegenüber liegenden Wand. ' weßhalb es ver-

kehrt fein würde, an diefer Stelle die Eingangsthür anzuordnen.

Alle Lehrzimmer einer Taubltummen-Anftalt bedürfen reichlichen Lichtes, und

es können die einfchlägigen Normalien für andere niedere Schulen als geringf’ces

Maß angefehen werden 57). Auch an Zeichenfäle, Turnhallen und die fonft erfor-

derlichen Räume knüpfen (ich keine Bedingungen, welche von denen der Volks-
fchulen verfchieden wären.

Noch bleibt zu erwähnen, dafs die Taubftummen-Anl'talten einer großen Zahl

von Lehrmitteln bedürfen, da lich hier der Gang der Sprachaneignung, eben fo wie

bei den Vollfinnigen, unmittelbar an die Dinge, Erfcheinungen und Verhältniffe des

Lebens anzufchließen hat, und fomit Anfchauungsmaterial jeder Art vorhanden
fein muß.

Mit Haus-, Wirthfchafts- und Küchengeräthen, mit landwirthfchaftlichen Gegen-

Händen, Modellen von Handwerkszeugen, Sammlungen von Sämereien, Früchten,

Colonialwaaren etc. — kurz, mit allen denjenigen Dingen, mit welchen das voll-

finnige Kind, während es die Sprache erlernt, im Haufe vertraut wird, ift das taub-

finmme Kind in der Schule zu umgeben.

Befondere Regeln fiir die Unterbringung der Lehrmittel find nicht aufzuftellen,

fo fern es [ich nur darum handelt, je nach Verhältniffen und Bedürfnifl'en den ge—
eigneten Raum zu befchaffen.

Die Taubftummen—Anftalten, welche ausfchliefslich für Zwecke des Unterrichtes

der Taubftummen beflimmt find, unterfcheiden fich nicht wefentlich von anderen
Schulhäufern.

Ein reines Externat diefer Art ift die Provinzial—Taubfiummen-AnHalt zu Trier.

Das unterkellerte, zweiftöckige Haus enthält im Erdgefchofs (Fig. 59) 6 Clafl‘enzimmer für je

12 Zöglinge und einen Turnfaal, den Haupteingang in der Mitte der Vorderfeite, den Hofausgang an der

Rückfeite, und einen gut erhellten Mittelgang. Zwei Treppen führen zum Obergefchoß, die größere zur

Director—\Vohnung, die kleinere zu einer Lehrerwohnung, deren 5 Zimmer mit Vorplatz über der Turnhalle

Fig. 58.

 
56) Nach: Dentfches Bauhandbuch. Bd. II, 2. Berlin 1884. S. 358.

57) Siehe hierüber Theil IV, Band 6, Heft [ (Abfclm. 1, A, Kap. 2, unter b) diefes nHandbuchesm
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angeordnet find. Die zugehörige Küche liegt neben

der Treppe an der Rückfeite des Haufes.

Das zweckentfprechende Gebäude ift mit

Sparfamkeit geplant und gut ausgeführt. Die

Fertigf’tellung deffelben erfolgte 1882.

Die Taubf’cummen-Anf’calt an der

Bürgerwiefe zu Hamburg ill ein zur Auf-

nahme von 60 taubftummen Kindern be—

Ptimmtes Internat. Das hierzu dienende

Gebäude wurde 1873, fünfzig Jahre nach

der (1823) durch Eure/e erfolgten Stif-

 

 - 'l’i’i'ff'fffb" ? ‘5’ ‘«‘°‘ 2.°"tung der Anflalt, von _‘70ra’an &“ Henn ' ' ' * ' ' , ‚ . "7 - 1 '

erflChtet. Provinzialfl‘aubftummen-Anftalt zu Trier.

Die Anlage des dreißöckigen Haufes geht Erdgefchofs.

aus den Grundriffen des Erdgefchofi'es und I. Ober-

gefchot'fes in Fig. 60 u. 61 58) hervor. Das II. Obergefchofs enthält die gleiche Eintheilung wie das I.

Die Räume der Mädchen-Abtheilung, Küche und andere Hauswirthfchaftsräume liegen im Sockelgefchofs.

Die Wohnung des Directors ift in den einzelnen Stockwerken vertheilt.

Die Zimmer des Haufes find in einreihiger |_] -förmiger Anlage an einen von der Hoffeite aus vor-

trefflich erhellten Flurgang gelegt. Eine Treppe vermittelt den Verkehr der 3 Stockwerke. Eine ftrenge

Trennung der Knaben- und Mädchen»Abtheilung if’t nur hinfichtlich der Schlaffäle und Krankenzimmer

durchgeführt.

Ein Beifpiel gemifchten Syftemes if’t das VVz'l/zelm»Augzz/Za-Stift zu VVriezen,
welches von Macke7zllzun erbaut und 1880 feierlich eröffnet wurde 59).

Die Anftalt ift für 120 taubfiumme Kinder der Provinz Brandenburg, welche

in 10 Claffen unterrichtet werden können, eingerichtet. Von den Kindern wohnen

45, und zwar 33 Knaben und 12 Mädchen, als Pfleglinge in der Anfialt. Die übrigen

Zöglinge find in der Stadt bei Bürgern untergebracht.

Das Hauptgebäude befteht aufser dem Kellergefchofs aus 2 Stockwerken , deren Eintheilung aus

Fig. 62 u. 63 erhellt, und dem Drempelgefchofs. Es umfafft, aufser den vorgenannten 10 Claffen, einen

Hörfaal, die Tag-, Schlaf», Speife- und \Vafchräume der 45 Kinder, ein Lehrer- und ein Befprechungs-

zimmer, 2 Krankenftuben, einen Baderaum mit \Vannen— und Maffenbad, die Wohnungen für den Director,

2 verheirathete Lehrer, den Hausverwalter, Hauswart, 1 unverheiratheten Lehrer, einige lernende Lehrer,

1 Lehrerin, die Wirthfchafterin und das Dienft-Perfonal, ferner fämmtliche Wirthfchaftsräume, grofse

Küche, Roll- und Plättftube u. f. w., fo wie die Vorrathskeller.

Zu diefem Gebäude wurde ein früher beflehendes Garnifons-Lazareth — etwa in dem Umfange des

rechten Flügels — benutzt und erweitert. Im Allgemeinen entfpricht der Umbau feiner Aufgabe, hat

indefs im Einzelnen die folgenden Mängel, welche zum Theile auf das Gebundenfein an das Vorhandene

zurückzuführen find: 1) Die Claffenzimmer, deren jedes für 12 Schüler beftimmt ift, find der Mehrzahl

nach zu klein; 2) es fehlt ein gröfserer Zeichenfaal; 3) die Einrichtung des Hörfaales ift ungünftig,

fo fern die Geftalt deffelben zu fehr vom Quadrat abweicht und fo fern der Haupteingang (ich in der

Mitte der den Fenftern gegenüber liegenden Wand befindet. ‚

Da mit der Anflaltsverwaltung ein Landwirthfchaftsbetrieb verbunden ift, fo enthält ein gleichfalls

neu errichtetes Hofgebäude die geräumige Wafchküche, Geräthe-‚ Holz- und Kohlenkammern, einen Kuh-

ftall für 5 Kühe und mehrere Schweineftälle.

Beim Anftaltshofe befindet fich ein Spaziergarten und ein geräumiger Spielplatz, auf welch

letzterem eine Turnhalle erbaut worden ift.

Z"“) Nach: Hamburg‘s Privatbauten. Hamburg 1878. Bl. 71 u. 72.

59) Vergl.: V\'ochbl. f. Baukde. 1881, S. 436.
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3. Kapitel.

Anftalten für Schwachfinnige.

Von GUSTAV BEHNKE.

Diefe Anfialten find zur Verforgung folcher Perfonen befiimmt, welche in
ihrer geiltigen Entwickelung zurückgeblieben oder geltört find.

Medicinifch wird unterfchieden als Schwachfinn und Idiotismus die an-
geborene, bezw. frühzeitig eingetretene Störung der Gehirnentwickelung und als
Blödfinn und Cretinismus die fpäter erworbene Schwäche oder Abnahme der

geiftigen Thätigkeit‚ die {ich bis zur gänzlichen Geif’cesumnachtung und Willen-

lofigkeit fleigern kann. Beides if’c häufig begleitet oder auch verurfacht von epilep-
tifchen Krämpfen, fo dafs die Epile pfie, bezw. die Anflalten zur Aufnahme der
von diefer leider fo fehr verbreiteten Krankheit befallenen Perfonen hier ebenfalls
als zugehörig betrachtet werden müffen“).

Ein wefentlicher Unterfchied‚ vom baulichen Standpunkte angefehen, kann

naturgemäfs zwifchen den verfchiedenen Arten diefer und der fpäter noch zu be-
fchreibenden Pflegehäufer in fo fern nicht beitehen, als alle auch bei letzteren er-
forderlichen Räume für Obdach‚ Verpflegung und Verwaltung hier ebenfalls gebraucht
werden und nach den gleichen Regeln anzuordnen und zu bemeffen find.

Vielfach finden fchwachfinnige Perfonen, fo weit fie der öffentlichen Armen-

pflege anheimfallen, auch in den Armen—Verforgungs- (Siechen-) und Arbeitshäufern

{10) Nach neueren Ermittelungen (vergl.: Die Anitalten der inneren Miffion bei Bielefeld. Von Pfarrer Siebold in

Gndderbaum-Bielefeld) nimmt man an, dafs auf je 1000 Einwohner des Deutfchen Reiches ein Epi18ptifcher zu rechnen (ei,

dafs von dicfer Krankenzahl jedoch nur etwa 5 Proccnt der Aufnahme in einer Pflegeanftalt bedürftig find.
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Platz, fo dafs ein Unterfchied im Vergleich zu den übrigen Pfleglingen alsdann nur

noch in der Behandlung zum Ausdruck gelangen kann.

Für die zur Unterbringung Schwachfinniger, Idioten und Epileptiker aus-

fchliefslich beitimmten Anflalten if’t, mehr als fonl’c irgend wo, zu fordern, dafs die

Kranken in möglichft kleiner Anzahl unter einem Dache vereinigt, dafs fie nicht

nur nach den Gefchlechtern, fondern auch nach ihrem Alter, nach Stand und Ge-

wohnheiten und befonders nach der Natur ihrer Krankheit getrennt verpflegt und
behandelt werden.

Die Erfahrung hat gelehrt, dafs bei anderer Anordnung und befonders bei

Anhäufung einer grofsen Krankenzahl in gefchloffenen mehrgefchoffigen Gebäuden

wefentliche Betriebserfchwerniffe kaum vermieden, dafs jedenfalls Heilerfolge, die

allerdings bei derartigen Kranken überhaupt fehr felten find, nur unter Vorausfetzung

der vorbefchriebenen ftreng durchgeführten Trennung und Zertheilung erzielt werden
können.

Abgefehen von den Verwaltungs-, Wirthfchafts-, Schlaf-, Aufenthalts- und
Speifefälen, Bädern, Bedürfnifs—Anftalten u. a. m., deren Anordnung mit der für die

betreffenden Räume der anderen unter B noch zu befchreibenden Pflegehäufer über-

einftimmt, if’c für die zur Aufnahme der Schwachfinnigen, Idioten und Epileptiker

befiimmten Anftalten noch eine gröfsere Zahl von Arbeitsräumen verfchiedenf’cer
Art vorzuforgen.

Die Pfleglinge diefer Anitalten find, fo weit fie nicht im Haufe oder in der

Wirthfchaft nützliche Verwendung finden, mit Handarbeiten einfachfter Art oder

auch, und zwar mit beitem Erfolge, mit Viehwirthfchaft, Garten- und Feldarbeit zu

befchäftigen; die vollfinnigen Pfleglinge, z. B. ein Theil der Epileptiker, können

fich aber noch beffer mit einer ihrem früheren Lebensberufe oder ihren Fähigkeiten
entfprechenden Arbeitsleif’cung nützlich machen.

In Anf’calten grofsen Umfanges, wie z. B. in der vorzugsweife für Epileptiker

beflirnmten Anflalt Gadderbaum—Bielefeld, werden defshalb neben den verfchiedenften

Werkl’tätten, Scheunen und Stallungen auch noch Bureaus und kaufmännifche Ge-

fchäftsräume eingerichtet und mit Hilfe der Pfieglinge betrieben. In den Werkf’cätten

zu Gadderbaum werden z. B. Schreiner, Buchbinder, Schuhmacher und Sattler unter

fachkundigen Meifiern befehäftigt, die theils als Beamte, theils als felbf’cändige Ge-

fchäftsvorf’ceher’wirken; für Kaufleute find geeignete Gefchäfte gegründet, wie z. B.

Manufacturwaaren-Handlung, Buchhandlung, Confum-Vereine u. a.

Für die Pfleglinge fchulpflichtigen Alters find zum Schul- und Confirmanden-

Unterricht Lehrclaffen erforderlich, und zwar getrennt für vollf1nnige, bezw. für

fchwachfmnige Knaben und Mädchen; für die geiftig zurückgebliebenen Kinder find

etwa 4 auf einander folgende Lehrclaffen als nothwendig anzufehen, die räumlich
von mäfsigem Umfange fein dürfen, weil in der unterfien Claffe nicht mehr als IO,

in den oberen Claffen nicht mehr als 20 Kinder zu gleichzeitiger Unterweifung Platz

finden follten.

Für alle diefe Zwecke genügen natürlich im Nothfalle irgend welche fonft

verfügbare Räume von beliebiger Gröfse und Ausf’cattung. Aber auch im Falle einer

befonderen Herrichtung diefer Räume wird eine Befchreibung entbehrlich und zu

ausreichender Verdeutlichung auf die fpäter folgenden Beifpiele zu verweifen fein.

Im Garten und auf dem Felde find die Pfleglinge mit Gemüfe- und Ackerbau,
ferner zur Gewinnung von Bauftoffen (Steinen, Schotter, Sand u. dergl.), zur Back-

Handbuch der Architektur. IV. 5, b. 7
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Rein-Fabrikation und zu anderen im Intereffe der Anitalt vortheilhaften Arbeiten
nützlich zu verwenden.

Zur Errichtung der getrennten Aufenthaltshäufer, der Verwaltungs- und Wirth-

fchaftsgebäude, der “’erkftätten, Scheunen und Stallungen gehört ein fehr grofses

Grundfiück, fo dafs es von vornherein zweckmäßig erfcheint, derartige Anflalten

aufserhalb der Stadt anzulegen, wo der Grunderwerb geringere Kofien verurfacht.

Die für den Ankauf eines ausgedehnten Grundftückes erwachfende Mehrausgabe

wird reichlich aufgewogen durch die Erfparnifs im Betriebe, welche bei Nutzbar-

machung der Arbeitskraft der Pfleglinge in Garten und Feld erzielt werden kann;

auch wird eine einfachere, den ländlichen Verhältniffen angepaffte Bauweife zuläffig,

welche die Koflen der erlten Anlage bedeutend herabmindern kann. Endlich find

die Vortheile nicht unberückfichtigt zu laffen, welche durch Fernhaltung der Groß-

ftadt mit ihrem unvermeidlichen Lärm, Rauch und Staub und mit ihren aufregenden

Erinnerungen für die Pflege und Erziehung in der Anfialt zu gewinnen find.

Für gute Zugänglichkeit innerhalb der Anflalt ift um fo mehr Sorge zu tragen,

je weiter die einzelnen Gebäude fachgemäfs von einander getrennt werden. Zur

Gewinnung eines reinlichen, allezeit trockenen Zuganges und zur Vermeidung koft-

fpieliger und ftörender Unterhaltungsarbeiten ifi die Pflafierung aller Zwifchenwege

zu empfehlen. Dagegen wird die Herftellung überdachter Verbindungsgänge als
über das Mafs des Nothwendigen hinausgehend zu bezeichnen fein.

Für die Be- und Entwäfferungs-Anlagen gelten die in Art. 165 noch zu
gebenden Hinweife.

Die zweckmäfsigfte Gefammtanordnung würde alfo darin befiehen, dafs die

Kranken etwa zu 30 bis 50 in abgefondert flehenden Gebäuden verpflegt, behandelt,

bezw. erzogen werden. Alle Krankenräume follten dabei im Erdgefchofs und allenfalls

noch im I. Obergefchofs ihren Platz finden, weil Geifteskranke in der Regel fchwer-

fällig und unficher in ihren Bewegungen find. Höher liegende Obergefchoffe find
nur für die Familienwohnungen des Verwalters und für die Schlafräume des ziemlich

zahlreich erforderlichen Dienl‘c-Perfonals nützlich verwendbar. Zur Bemeffung des letz-

teren darf angenommen werden, dafs im Durchfchnitt 6 bis 8 Kranke von einem

Wärter, bezw. von einer Wärterin verpflegt und beauffichtigt werden können.

Die hiernach erforderlichen Räume werden noch in Kap. 5 näher befchrieben

werden. Die bauliche Einrichtung mufs in allen Theilen eine äufserft dauerhafte

und ganz einfache fein, um der fehr fiarken, oft bis zur gewaltfamen Zerf’cörung

gefleigerten Abnutzung widerftehen zu können.

Die Fenfterbrüftungen find mindeftens lm hoch anzulegen; um das Heraus-

f’türzen der Kranken zu verhüten, werden die Fenf’cer oberhalb der Brül’tung bis-

weilen mit eifernen Vorlegftangen verfehen; auch werden zu ähnlichem Zwecke neben

den I-Iandläufern der Treppen, feitlich in einigem Abflande und etwas höher liegend,

eiferne Schienen angebracht. Einzelöfen find mit verfehliefsbaren eifernen Schutz-

gittern von etwa 1,5!" Höhe zu verfehen.

Für die Bedürfnifs—Anftalten gelten die in Art. 164 zu machenden Mittheilungen

in verfchärftem Mafse, weil der Gebrauch der Sitze ein wenig vorfichtiger‚ oft

rückfichtslofer und ganz unverftändiger if‘c Die Aborte follten defshalb fiets aufset-

halb der Gebäude, in Anbauten oder getrennt ftehenden Häuschen untergebracht,

ausgiebig gelüftet und vorzugsweife rein gehalten werden. Die Anwendung einer

regelmäfsigen Wafferfpülung wird fich felten ermöglichen laffen; man wird fich
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daher mit einer zweckentfprechenden Ausführung nach dem Tonnenfyftem oder mit

Streuaborten u. dergl. begniigen miiffen. Die Piffoirs find in einfachfter Weife und

ohne Zwifchenwände herzuf’tellen und in Tonnen zu entwäffern; oftmalige Reinigung

mittels Wafferfpülung und gute Lüftung find hier erft recht unentbehrlich.

Wenn die Abfallftoffe im landwirthfchaftlichen Betriebe zu Dungzwecken nutz-

bar gemacht werden, fo ift eine entfprechende Einrichtung mit fetten Leitungen
und dicht gemauerten Gruben vorzufehen.

Die ältefte deutfche Idioten-Anflalt, für deren Betrieb ein Neubau errichtet

wurde, ift die Evangelifche Idioten-Erziehungs- und Pflegeanftalt »Hephata« in

München-Gladbach, 1861 von Moritz erbaut.

Die Anflalt befitzt ein dreiflöckiges Hauptgebäude, welches erftmals durch Anbau von 2 Seiten-

flügeln und 1876 (Arch.: VVez'ge/t) durch Hinzufügen eines Afylbaues erweitert worden ift, fo dafs die

Zahl der Pfieglinge fich jetzt im Ganzen auf 131 weibliche und 45 männliche beläuft.

Das Warte-Perfonal zählt 22, das Wirthfchafts-Perfonal 8 Köpfe; die Verpflegungskoflen werden

für jeden Pflegling auf 435 bis 450 Mark jährlich beziffert.

Von gröfserem Umfange ift die »Erziehungs— und Pflegeanftalt für geif‘tes—

fchwache Kinder« in Langenhagen bei Hannover. Sie fteht als Gruppenbau auf

einem eigenen Grundftück von 12 ha, welches durch Erpachtung angrenzender Län-

dereien um weitere 40 ha vergröfsert worden ift.

Die Anflalt beherbergt zur Zeit 460 Kranke, zu deren Pflege und Wartung 80 Beamte, Wärter,

Wärterinnen und Dienfileute thätig find. An Gebäuden find vorhanden: 2 grofse Pflegehäufer mit Erd-

gefchofs und 3 Obergefchoffen für 180 Knaben, bezw. 140 Mädchen, nebfi den erforderlichen Schul- und

Aufenthaltsfälen; 3 kleinere Pavillons mit Erdgefchofs und 2 Obergefchoffen für 60, bezw. 40 Knaben

und für 50 Mädchen; 1 großer Speifefaal, einftöckig‚ mit anfiofsender Küche

Fig. 64. nebfl: Zubehör, und verfchiedene Verwaltungs-, Wohn-, Wirthfchafts- und Werk.

ftättengebäude, Turnfaal, Wafchhaus und Leichenhaus.

Der Obergefchofs-Grundrifs des für 60 Kinder Raum bietenden Knaben-

haufes ifl in Fig. 64 dargeflellt.

Das Gebäude enthält im Erdgefchofs die Wohnung des Hausvaters, Wohn-

und Schlafzimmer der Kinder und ein Wärterzimmer und im I. und II. Ober-

gefchofs Wohn-, Schlaf- und Krankenzimmer, \Värterzimmer und Kleiderräume.

Der Betrieb für die Koch- und Wafchküchen ift mit Dampf eingerichtet;

zur Erwärmung des Speifefaales dient Dampiheizung; im Uebrigen find Kachelöfen

mit Kohlenfeuerung vorhanden. Die Schlafräume werden nur ausnahmsweife bei

 

  
 

 

Kinn fehr firenger Kälte geheizt. Die Bedürfnifs-Anftalten find nach dem Tonnenfyftem

eingerichtet.

Erziehungs_ und Pflege_ Auf die grofsartige Anflalt in Gadderbaum bei Bielefeld ift

anfialtfürgeiflesfchwache fchon vorher hingewiefen. Diefelbe ift 1865 mit einem kleinen
Kinder zu Langenhagen.

1 Ob Haufe zur Aufnahme epileptifcher Kranken begründet und feit
. ergefchofs.

„500 „, Gr. 1872 unter der Leitung 71. Bodd/c/zwz'ng/z's allmählig zu dem
jetzigen Umfange entwickelt werden.

Im Jahr 1888 betrug der Krankenfiand fchon 1091, davon etwa 350 blödfinnige Kranke, und im

Frühjahr 1890 wurde die Gefammtzahl der zur Anflalt zugehörigen Perfonen auf über 2000 bezifl'ert, die

in etwa 150 Häufern Platz finden.

Alle Pfleglinge find zu je 30 bis 50 in einzelnen, zum Theile weit von einander entfernt liegenden,

durch Garten, Wald und Feld getrennten Gebäuden unter Aufficht verheiratheter Hausväter untergebracht.

Die Anitalt befitzt zur Zeit eine Kirche für 1700 Plätze, 1 Capelle für 500 Plätze, 1 Leichen—

Capelle, 3 Pfarrhäufer, 1 Doctorhaus, die Diaconiffinnen-Anftalt und das Bruderhaus, aus denen die Dia

coniffinnen und die Diaconen hervorgehen, welche die Pflege beforgen, 2 Genefungshäufer für das Pflege-

Perfonal, eine grofse Zahl von Pflegehäufern, Gefchäftshäufern und Werkllätten aller Art, 8 Schulclafl'en,

ein Waifenhaus, eine Kleinkinderfchule, ein Kinderheim für 50 verlaffene, fieche oder verkrüppelte Kinder,

eine Arbeiter-Colonie, ein Afyl für 30 trunkene Männer, ein Arbeiterheim mit 39 Häufern für je

2 Familien 11. a. in.

no.

Beilpiel

l.

12 1 .

Beifpiel

II.

1 22.

Beifpiel

Ill.
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124.
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Als Beifpiel der Pflegehäufer wird in Fig. 65 der neben ftehende

Erdgefchofs-Grundrifs des für 31 Knaben bettimmten Blödenhaufes

»Ophrac mitgetheilt, 1890 von Htld' erbaut. Dailelbe enthält im Keller—

gefchofs die Koch- und Wafchküche, Vorrathsräume und Badezimmer;

im Erdgefchofs den Speifefaal, ein Aufenthaltszimmer, ein Lehrzimmer,

die Wohnung des Hausvaters und eine Bedürfnifs—Anflalt, und im I. Ober-

gefchofs zwei Schlaffäle für 14, bezw. 17 Betten mit zwifchenliegendem

Auffeherzimmer und einige Räume für Dienft-Perfonal und Inventar.

Der Flächenraum beträgt für jedes Kind im Aufenthaltszimmer

etwa 1,2 qm, im Schlaffaal 4,0 qm; die Knaben werden mit leichter

Landarbeit befchäftigt und, fo weit es angeht, unterrichtet.

Eine Anlage ähnlichen Umfanges wird die zur Zeit

auf Kofien der Berliner Stadtverwaltung im Bau begriffene

Anitalt für Epileptifche in Biesdorf bei Berlin (Arch.:

Blanken/iez'n) darftellen‚ deren Vollendung 1892 erwartet

Fig. 65.
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Blödenhans »Ophra«

zu Gadderbaum-Bielefeld.

Erdgef'chofs. — ‘]500 11. Gr.

Arch.: Held.

werden kann.
Die Anflalt, welche in ftreng durchgeführtem Zerftreuungsfyitem erbaut werden und im Ganzen

für 1000 Pfleglinge Platz bieten foll, zerfällt in folgende Theile:

a) Eine Pflegeanftalt für theils fieche‚_ theils befonders reizbare Epilept'iker, und zwar getrennt in

umgekehrtem Verhältnifs für Männer: 50 fieche und 70 reizbare und für Frauen: 70 fieche und 50 reiz-

bare, zufammen für 240 Kranke.

b) Die Colonie, welche aus einer Anzahl von Landhäufern belteht, deren jedes nach verfchiedener

Anordnung 25 bis 30, bezw. 40 bis 50 Kranke, die zu freierer Befchäftigung und Behandlung geeignet

find, aufnehmen fell, wird dorfartig angelegt; die einzelnen Gebäude, auf der einen Seite für Männer, auf

der anderen für Frauen, lieben in den Gärten zerf’treut und bieten Raum für 660 Kranke.

c) Das Haus für jugendliche Epileptiker zur Aufnahme von 100 Pfleglingen bis zum Alter von

20 jahren; die Gebäude enthalten außer den nöthigen Schlaf-, Lehr—, Arbeits— und Speifefälen die

Wohnung des Leiters der Abtheilung und die Wohnungen für 2 Lehrer, bezw. 2 Lehrerinnen.

d) Der Gutshof vereinigt Fammtlic‘ne Verwaltungs und Wirthfchaftsräume mit den fonfl: noch er-

forderlichen Dienftwohngebäuden und einer Capelle; unter den Wirthfchaftsräumen ifl: eine Stallung für

50 Kühe zu erwähnen.

Kleinere Anftalten zu gleichem Zwecke befitzt die Stadt Berlin bisher in der

zur Irrenanitalt Dalldorf gehörigen Abtheilung für freche Irre und Epileptifche, fo

wie in der Erziehungsanftalt für idiotifche Kinder zu Dalldorf.
In letzterer finden 100 Kinder Platz, zu deren Pflege 1 Infpector, 1 Lehrer, 2 Lehrerinnen,

4 Wärter (Handwerker), 4 Wärterirmen und I Hausdiener thätig find; der Koch; und Wäfchereibetrieb

wird von der Irren-Anitalt aus geleiltet.

Als Beifpiel einer kleinen, auf Privatrechnung eingerichteten Anitalt dient die

Erziehungsanilalt von W. Schröter zu Dresden, welche, zur Aufnahme geiftig zurück-

gebliebener Kinder beitimmt, 1873 gegründet worden iPc.
Die Anfialt befitzt neben einem älteren Gebäude, welches im Wefentlichen als Schulhaus benutzt

wird, ein 1875 erbautes, 1878 durch Aufbau eines II. Obergefcholl'es vergröfsertes Wohn- und Pflege—

haus, delTen Erdgefchofs-Grundrifs in Fig. 66 wiedergegeben ill.

Letzteres enthält im Kellergefchofs eine Werkflätte für die Knaben, ein Badezimmer, Raum für

die Sammelheizung und Wirthfchaftskeller; im Erdgefchofs Wohn und Schlafräume der Knaben und die

Küche; im I. und II. Obergefchofs Wohn— und Schlafräume der Mädchen, 2 Krankenzimmer, die Director—

Wohnung und 2 Wohnräume für eine Lehrerin.

Die Anflalt iit im Ganzen für 40 Pfleglinge beflimmt, die in 5 Claffen durch 2 Lehrer, 2 Lehre-

rinnen und eine Kindergärtnerin unterrichtet werden.

Auf leichte körperliche Befchäftigung der Kinder in VVerkftätten, unter der Aufficht eines Buch-

binders und Korbmachers, und im Garten ill: auch hier Bedacht genommen. Zur Erholung dient neben

den Turnl'pielen eine Kegelbahn und eine in der nahe liegenden Elbe eingerichtete Bade-Anftalt.

Das Warte-Perfonal ift, da die Pfleglinge Kinder wohlhabender Eltern find, reichlicher bemefl'en,

als es fontt die Regel ift; es beliebt aus 7 Wärterinnen, [ Gärtner, 1 Köchin und 3 Dienflmägden.
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Fig. 66. Fig. 67.
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Erziehungsanftalt von IV. Schröter Mädchenhaus der Blöden—Anflalt »Wittekindshof«

zu Dresden. bei Oynhaufen. — Erdgefchofs.

Erdgel'chofs. Arch.: Held.
1:500
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Das Mädchenhaus der Blöden-Anftalt »Wittekindshof« zu Volmendingen bei

Oynhaui'en ift das Beifpiel einer mit äufserft fparfamen Mitteln durchgeführten Bau—
anlage; fie wurde 1888 von Held errichtet.

Wie der Erdgefchofs-Grundrii's in Fig. 67 zeigt, entbehrt das Haus gänzlich

eines Flurganges; der Verkehr wird im Erdgefchofs durch den Speifefaal, im

I. Obergel'chofs durch die Lehrzimmer vermittelt, wenn diefe Räume nicht für ihren
eigentlichen Zweck benutzt werden.

Die Anhalt enthält im Kellergefchofs die Koch- und Wafchküche mit Zubehör; im Erdgefchofs

2 Schlaffäle für je 14 Betten, 2 VVohnzimmer‚ l Speifefaal, der mit Hinzuziehen einer kleinen Apfis

zugleich als Betfaal dient, 2 Wohnzimmer der Schweftern, Bad und Abort; im II. Obergefchofs die gleichen

Räume (fiatt des Speifefaales find 2 Lehrzimmer angeordnet), und im Dachgefchofs 4 Zimmer für Pen-

fionärinnen, Schlafräume des Dienfl-Perfonals und Wirthi'chaftsräume.

Die Anflalt gewährt darnach im Ganzen für 60 Pfleglinge Unterkunft. Zur Heizung dienen

Einzelöfen.

Das Gebäude iii in gefugtem Backfieinbau, in gothifchen Formen, jedoch fonfl in fparfamfter

Weife ausgeführt. — Die Gefammtkoften, einfchl. der Terrain-Regulirung, der Ent- und Bewäfl'erung
haben nur 62400 Mark betragen.

Eine Anfialt von etwas gröfserem Umfange ift die auf Kofien wohlthätiger

Frankfurter Bürger eingerichtete und betriebene Idioten—Anitalt zu Iditein im Taunus.

Zur Zeit werden in einem älteren, auf dem Grundflücke beflehenden Gebäude
26 Kinder verpflegt; die Anitalt foll jedoch mit Hinzufügung von zwei neuen Pflege-
häufern zur Aufnahme von 150 Pfleglingen erweitert werden. Es ift dabei beab-

fichtigt, diejenigen Pfleglinge, welche für ihre Lebenszeit der Anflalt verbleiben und
in letzterer zu vorgerücktem Alter gelangen, fpäter auf einem anderen Grundflücke
in Obhut zu nehmen; für diefen Entfchlufs ift die Erfahrung maßgebend, dafs die
vereinigte Unterbringung erwachfener Idioten mit Kindern auf demfelben Grund-
ltücke Itets wefentliche Mifsftände zur Folge hat.

Von den beiden neu zu erbauenden Pflegehäufern ift das zunächft {(1890) zur

Ausführung gelangte (Arch.: Stez'närz'nck) in Fig. 68 durch den Grundrifs des I. Ober-
gefchoffes dargef’tellt. Dafl'elbe fteht an einer Berglehne, fo dafs das Kellergel'chofs
auf der Abhangfeite ebenerdig hervortritt.

Das Gebäude enthält im Kellergefchofs Arbeitsräume für die Pfleglinge, die Kochkiiche mit Zu-
behör, I Speifezimmer für das Wirthl'chafts—Perfonal, Badezimmer und Wirthfchaftskeller; im Erdgefchofs
den Speifel'aal, welcher mit 14,5m Länge und 8,5m Breite für die zukünftige Gefammtzahl der Pfleg-
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Beifpiel

VI.
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Beifpiel

VII.
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linge Raum bieten (011, ein Anrichtezimmer, 4 Unterrichtszimmer und Fig. 68.

ein Bureau-Zimmer; im [. Obergefchofs 2 Wohnzimmer für die Pfleglinge, _____

2 Schlafl'iile mit dazwifchen liegendem Wärterzimmer und einer Dunkel-

zelle. 1 Zimmer für Penfionäre und I Wafchraum; im II. Obergefchofs  

die gleichen Räume, an Stelle des Penfionär-Zimmers ein Krankenzimmer,

und im Dachgefchol's \Nohn— und Schlafräume für Lehr- und Dienl't-Perfonal

und \Virthfchaftsräume.

Die Bedürfnifs»Anftalten find über einander liegend im Erdgefchofs

 

    und in beiden Obergefchofien mit je 3 Abortfitzen angeordnet; die letzteren

  find frei flehend aus Steingut mit beweglichen hölzernen Sitzen conflruirt
Pensznnaire _              und zugleich als PilToir benutzbar.

In jedem der beiden Obergefchoffe ill: eine große offene Veranda   angebaut, die den Pfleglingen zum Sommeraufenthalt im Freien dient.

Die Wohn- und Schlafräume find für zufammen 60 Kinder befiimmt.

Die fchweizeril'che Anflalt für Epileptifche auf der

Rüti bei Zürich, 1886 erbaut, ilt zur Aufnahme von etwa

50 Kranken beftimmt, von denen ein Theil, die den wohl-

habenderen Ständen angehören, in 8 Einzelzimmern unter-

   l

Pflegehaus der Idioten-Anfialt

zu Idftein.

I Obergefchofs. * 1/500 n. Gr.

Arch.: Stn'nörz'nck.

gebracht werden konnen.
Die Anflalt enthält im Kellergel’chofs die Koch- und \Vafchküchen mit allem Zubehör. 1 Speifefaal

mit Anrichtezimmer und einige Arbeitsräume; im Erdgefchofs, deffen Grundril's aus Fig. 69 erfichtlich

ift, und im I. Obergefchofs die Wohn- und Schlafräume der Pfleglinge, die Wohnung des Hausvaters,

\Värterzimmer, Kleiderzimmer, \Val'ch— und Baderäume, fo wie Aborte; im II. Ohergefchofs 5 Zimmer für

Penfionäre, 2 Lehrelailen, fo wie einige Räume für die Verwaltung und für Dienfiperfonal.
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Anßalt für Epileptifche bei Zürich. —- Erdgefchofs.

Zur Erwärmung dient eine Niederdruck-Dampfheizung. Der Flächenraum beträgt für jeden Pflegling

im Speifefaal 1,50 qm, in den Aufenthaltszimmern etwa. 4qm und in den Schlaffälen, deren jeder 10 Betten

aufnimmt, 5,7 qm; in den Wärterzimmern it't die Einrichtung getrofl”en‚ dafs ein unruhiger Kranker abge-

fondert werden kann.

Als Beifpiel einer franzöfifchen Baumlage‚ welche nur für eine mittelgrofse

Zahl von Pfleglingen beftimmt, jedoch nach dem Grundfatze möglichfter Theilung

der Baulichkeiten in fehr zweckmäfsiger \/Veife angeordnet il’c, wird die Idioten-Anitalt

61) Facf.-Repr. nach: NARJOUX, F. Paris. Alonuzm'ntx élez/és par la ville 185004880. Paris 1883.



 

 

 
 

 

     

  
 

 
  

  
 

 

13. Werkflättc.

[. Eingang- 14. Turnhalle.

;. Pfdrtner. 1_;‚ Spielhof.
3 Sprechzimmer. „$. Wagenfchuppen.
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oten-Anftalt zu Vauclufe.1—
1

D.
.

Erdgefchofs “ 1).

Arch. : Maréchal.
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zu Vauclufe, 1876 von Marek/ml erbaut, mitgetheilt; fie bildet einen Theil der
gleichnamigen Irren-Anf’calt und dient zur Aufnahme von 140 fchwachfinnigen Knaben.

Wie der in Fig. 70“) beigefügte Erdgefchofs-Grundrifs zeigt, [leben die Gebäude auf einem etwa

12500 qm großen Grundftücke in zerftreuter Anordnung. Die Gebäude find“ fait durchweg einflöckig;

die Grundfläche in den Schlafl‘zilen beträgt für jedes Bett 4qm.
Die Anßalt ift für landwirthfchaftliche Befchäftigung der Pfleglinge eingerichtet; dem gemäfs ift

auch die Bauausführung in einfachfler ländlicher Ausftattung erfolgt, fo dafs fich die Baukofien nur auf
die verhältnifsmäl'sig geringe Summe von 152000 Mark bezifi'ert haben.
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